
 

 

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag  

(Organschaftsvertrag) 

 

 

Zwischen dem  

 

Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel 

 

(Körperschaft des öffentlichen Rechts) mit dem Sitz in 56086 Koblenz, Bahnhofstr. 9,  

 

vertreten durch den Verbandsvorsteher, Herrn Burkhard Nauroth,  

 

- im Folgenden „Organträger“ genannt -, 

 

und der  

Deponie Eiterköpfe GmbH 

 

mit dem Sitz in Koblenz, gegründet am 06.11.2017 durch UR 2443/17 S vor Notar Dr. 

Steffens, Andernach, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Koblenz unter 

HRB Nr. 26112, 

 

vertreten durch die Geschäftsführer, Herrn Frank Diederichs und Herrn Karl-Josef Fi-

scher,  

 

- im folgenden "Organgesellschaft" genannt -, 

 

 

wird der nachfolgende Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlos-

sen: 
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§ 1 Vorbemerkung 

 

Die Geschäftsanteile der Organgesellschaft befinden sich seit Gründung der Organ-

gesellschaft  zu 100 % unmittelbar in den Händen des Organträgers. Die Organgesell-

schaft bleibt rechtlich selbständig. 

 
 

§ 2 Leitungsmacht 

 

(1)  Die Organgesellschaft unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft dem Organträ-

ger. 

(2)  Der Organträger erteilt der Geschäftsführung der Organgesellschaft in organi-

satorischer, wirtschaftlicher, technischer, finanzieller und personeller Hinsicht 

durch seine Vertretungsorgane oder durch von diesen hierzu beauftragte Per-

sonen alle erforderlich erscheinenden Weisungen. Die Weisungen erfolgen all-

gemein oder einzelfallbezogen und bedürfen der Textform. Werden sie münd-

lich erteilt, sind sie unverzüglich in Textform zu bestätigen. 

(3)  Die Organgesellschaft ist verpflichtet, den Weisungen des Organträgers in jeder 

Hinsicht Folge zu leisten, soweit dem nicht zwingendes Gesellschafts-, Han-

dels- oder Bilanzrecht entgegensteht. Die Änderung, Aufrechterhaltung oder 

Beendigung dieses Vertrages ist vom Weisungsrecht nicht umfasst. 

(4)  Der Organträger ist laufend über alle wesentlichen Angelegenheiten der Organ-

gesellschaft und die Geschäftsentwicklung zu informieren. Die Organgesell-

schaft ist den Vertretungsorganen des Organträgers und deren Beauftragten 

über die Gesellschafterrechte hinaus zu umfassender Auskunft und zur Ein-

sichtnahme in die Bücher und sonstigen Unterlagen der Gesellschaft verpflich-

tet. 

 

 

§ 3 Gewinnabführung und Verlustübernahme 

 

(1)  Die Organgesellschaft ist verpflichtet, den jährlichen Reingewinn ihrer Handels-

bilanz mit Ausnahme der in § 4 Abs. 2 und 3 genannten Beträge jeweils nach 

Ablauf des Geschäftsjahres an den Organträger abzuführen. 
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(2)  Als Gewinn gilt der Jahresüberschuss, der ohne die Gewinnabführung entstan-

den wäre, vermindert um einen etwaigen handelsrechtlichen Verlustvortrag aus 

dem Vorjahr und um den in gesetzliche oder satzungsmäßige Rücklagen ein-

zustellenden sowie den nach § 268 HGB ausschüttungsgesperrten Betrag. Die 

Gewinnabführung darf den in § 301 AktG in der jeweiligen gültigen Fassung 

genannten Betrag nicht überschreiten. 

(3)  Der Organträger ist verpflichtet, einen während der Vertragsdauer entstande-

nen Jahresfehlbetrag in entsprechender Anwendung von § 302 AktG in der je-

weiligen gültigen Fassung auszugleichen. 

 

 

§ 4 Jahresabschluss der Organgesellschaft 

 

(1)  Zur Durchführung der Ergebnisabführung bzw. Verlustübernahme hat die Or-

gangesellschaft ihren Jahresabschluss, bevor er festgestellt wird, mit dem Or-

ganträger gemeinsam zu behandeln und die Abrechnung über Gewinne oder 

Verluste mit dem Organträger so durchzuführen, dass diese Abrechnung im 

Jahresabschluss bereits berücksichtigt ist. Die Abrechnungen über Gewinn- o-

der Verlustanteile zwischen der Körperschaft öffentlichen Rechts und der Ge-

sellschaft erfolgen mit Wertstellung zum Bilanzstichtag. 

(2)  Die Organgesellschaft kann mit Zustimmung des Organträgers in den Grenzen 

der Bestimmungen des AktG Gewinnrücklagen bilden, sofern diese bei vernünf-

tiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet sind. Wurden derar-

tige Gewinnrücklagen während der Dauer dieses Vertrages gebildet, kann der 

Organträger verlangen, dass die Beträge den Rücklagen entnommen und als 

Gewinn abgeführt werden. 

(3)  Die Abführung von Erträgen der Organgesellschaft aus der Auflösung von 

freien, vorvertraglichen Rücklagen und vorvertraglichen Gewinnvorträgen wird 

ausgeschlossen. 
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§ 5 Vertragsdauer 

 

(1)  Dieser Vertrag gilt hinsichtlich der Regelungen über die Gewinnabführung und 

Verlustübernahme mit Wirkung vom 01.01.2018 an, im Übrigen ab Eintragung 

im Handelsregister. Er wird für die Dauer von fünf Zeitjahren nach dem Beginn 

des Wirtschaftsjahres, für das die Rechtsfolgen des § 14 Abs. 1 S. 1 KStG erst-

mals eintreten, abgeschlossen. Wird er nicht drei Monate vor Ablauf der Ver-

tragsdauer schriftlich gekündigt, so verlängert er sich jeweils um ein weiteres 

Jahr. 

(2)  Im Falle der außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund durch 

einen Vertragspartner gilt dieser Vertrag für das Geschäftsjahr, in dessen Ver-

lauf die außerordentliche Kündigung ausgesprochen wird, nicht mehr, soweit 

dies rechtlich zulässig vereinbart werden kann. Als wichtiger Grund gilt insbe-

sondere der Wegfall der zur Anerkennung der Organschaft steuerlich erforder-

lichen finanziellen Eingliederung der Organgesellschaft in den Organträger 

durch 

a)  die Veräußerung von Anteilen an der Organgesellschaft im Wege des 

Verkaufs oder der Einbringung oder 

b)  die Verschmelzung, Spaltung oder Auflösung von Organträger oder Or-

gangesellschaft. 

Als weiterer wichtiger Grund gilt ebenfalls das Ausbleiben des Planfeststel-

lungsbeschlusses. 

 

 

§ 6 Wirksamkeit 

 

Dieser Vertrag wird erst mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Organ-

gesellschaft sowie des entsprechenden Organs des Organträgers und Eintragung im 

Handelsregister der Organgesellschaft wirksam. 
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§ 7 Schlussbestimmungen 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder sollte sich in 

diesem Vertrag eine Lücke herausstellen, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestim-

mungen hierdurch nicht berührt. 

 

Anstelle der unwirksamen Vertragsbestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine 

rechtswirksame Ersatzregelung treten, die dem aus diesem Vertrag erkennbaren Wil-

len der Parteien, dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der weggefallenen Regelung 

und des Gesamtvertrages Rechnung trägt bzw. möglichst nahe kommt. Dies gilt auch 

dann, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einer Leistungs- oder Zeitbe-

stimmung beruht; es soll dann ein dem Gewollten möglichst nahekommendes rechtlich 

zulässiges Maß der Leistung oder Zeit als vereinbart gelten. 

 

 

Koblenz, den …………. 

 

 

Für den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel: 

 

 

________________________ 

Burkhard Nauroth 

 

 

 

Für die Deponie Eiterköpfe GmbH: 

 

 

________________________  ________________________ 

Frank Diederichs    Karl-Josef Fischer 


